
Polizeipräsidium Bielefeld      Bielefeld, 09.01.2024 
 
 

 

 

 

Stellenausschreibung 
 

Das Polizeipräsidium Bielefeld bietet ab dem  

01.09.2024 einen Ausbildungsplatz in dem Berufsbild  
 

IT-Systemelektronikerin/ IT-Systemelektroniker (m/w/d) 

 
Kennziffer: AUSB01-2023-IT 

 
Das Polizeipräsidium Bielefeld ist mit seinen derzeit 1.160 Polizeibeamten und 207 
Verwaltungsbeamten und Regierungsbeschäftigten zuständig für das Stadtgebiet 
Bielefeld. Auf einer Grundfläche von 258,8 km² leben hier 343.771 Einwohnerinnen 
und Einwohner (Stand 31.12.2022).  
 
Das Polizeipräsidium Bielefeld nimmt Aufgaben nach § 2 und § 4 der Kriminalhaupt-
stellenverordnung wahr und ist daher bei bestimmten (schweren) Straftaten und bei 
besonderen Einsatzlagen auch für den gesamten Regierungsbezirk Detmold zustän-
dig. 

 
Es handelt sich um eine dreijährige Ausbildung, die mit der Abschlussprüfung vor der 
Industrie- und Handelskammer endet.  
 
Während der Ausbildung wechseln sich Theorie- und Praxisphase ab. Die praktische 
Ausbildung findet im Sachgebiet ZA 31 statt. Hauptaufgabe dieses Sachgebietes ist 
die zuverlässige Bereitstellung und der Betrieb der Kommunikationsnetze und End-
geräte für den Digitalfunkbetrieb, die Telekommunikation und den Datenverkehr inkl. 
aller darüber bereitgestellten IT - Verfahren. 
 
Die theoretische Ausbildung erfolgt am Carl-Severing-Berufskolleg in Bielefeld.  
 
 

 
 
 

 

 



Was wir erwarten • Mindestens Fachoberschulreife / mittlerer Schulab-
schluss 

• Technisches Verständnis  

• Interesse an IT- und Elektronik-Lösungen  

• Einsatz- und Lernbereitschaft 

• Teamfähigkeit und kundenfreundliche Einstellung 

Ausbildungsbeginn 01.09.2024 

Dauer der Ausbildung  3 Jahre bis 4,5 Jahre (bei Teilzeitausbildung) 

Ausbildungsvergütung  Die Ausbildungsvergütung richtet sich nach dem TVA-L 
BBIG. Sie beträgt monatlich: 

1. Ausbildungsjahr: 1.086,82 € 

2. Ausbildungsjahr: 1.140,96 € 

3. Ausbildungsjahr: 1.190,61 € 

Ab dem 01.11.2024 wird die Vergütung voraussichtlich um 
jeweils 100 € und ab dem 01.02.2025 um weitere 50 € er-
höht.  

Dienstort Stadtring 80, 33647 Bielefeld 

Arbeitszeit 39 Stunden 50 Minuten 

Auswahlentscheidung Teilnahme an einem Auswahlverfahren 

 

Wir bieten Ihnen 

• Gute Übernahmechancen nach der Ausbildung  

• Tarifgerechte Bezahlung 

• Flexible Arbeitszeiten 

• Zusatzversorgung zur gesetzlichen Rente 

• Jobticket (vergünstigtes ÖPNV-Ticket) 

• Weiterbildungsangebote 

• Spannende polizeiliche Projekte 



Das Absolvieren der Ausbildung in Teilzeit ist möglich.  

 

Bewerbungsunterlagen / Bewerbungsfrist:  

Ihre vollständige und aussagekräftige Bewerbung richten Sie unter Angabe der 
Kennziffer bis zum  

14.02.2024 (Posteingang) 

 

bevorzugt per E-Mail an ZA21-Bewerbungen.Bielefeld@polizei.nrw.de 

 

oder schriftlich an das Polizeipräsidium Bielefeld 

- ZA 21 – 

Postfach 100367 

33503 Bielefeld 

 

Für eine verschlüsselte Übersendung stehen folgende Adressen zur Verfügung: 

DE-Mails:  poststelle@polizei-bielefeld-nrw.de-mail.de 

Verschlüsselte E-Mails (PGP): poststelle@polizei-bielefeld.sec.nrw.de 

E-Mails mit qualifiziert elektronisch signierten Dokumenten: 

poststelle@polizei-bielefeld.sec.nrw.de 

Beachten Sie bitte die Hinweise zur elektronischen Kommunikation auf der Webseite 
der Polizei Bielefeld oder des Bundesministeriums des Innern, für Bau und Heimat.  

 

Für das Auswahlverfahren werden folgende Unterlagen benötigt:  

• Anschreiben 

• Tabellarischer Lebenslauf 

• Kopien der letzten beiden Schulzeugnisse 

• ggf. Abschlusszeugnisse 

• ggf. Arbeitszeugnisse 

• Teilnahmebescheinigung für Fort- und Weiterbildung oder Praktika 

• ggf. Nachweis über Schwerbehinderung 

• Praktikumsbescheinigungen (sofern vorhanden) 



Bitte beachten Sie, dass unvollständige Bewerbungen nicht berücksichtigt werden 
können. Elektronische Bewerbungen übersenden Sie bitte unter Angabe der 
Kennziffer im PDF-Format in einer Datei. 

Bitte verzichten Sie bei der Übersendung von Papierbewerbungen auf die Ver-
wendung von Bewerbungsmappen oder Folien und reichen Sie keine Originale 
von Zeugnissen etc. ein. Die Bewerbungsunterlagen werden nicht zurückgesandt, 
sondern im Anschluss an das Auswahlverfahren vernichtet. Es wird darauf auf-
merksam gemacht, dass Eingangsbestätigungen und Absagen im Regelfall nur 
per E-Mail erfolgen. 

 

Kontakt: 

Für weitere Informationen über die zu besetzende Stelle stehen Ihnen 

• Herr Kleine, ZA 31 (fachspezifische Fragen), 0521/545-3310  

• Frau Selgert, Personalstelle (tarifrechtliche Fragen), 0521/545-3217 

zur Verfügung. 

 

Auswahlmodalitäten: 

Auf Grundlage der eingereichten Unterlagen erfolgt nach Ablauf der Bewerbungsfrist 
eine Vorauswahl durch die am Auswahlverfahren beteiligten Stellen (Personalstelle, 
Fachdienststelle, Personalrat, Gleichstellungsbeauftragte, ggf. Schwerbehinderten-
vertretung). 

Das Polizeipräsidium Bielefeld bemüht sich bevorzugt um die Einstellung schwerbe-
hinderter Menschen und gleichgestellter behinderter Menschen im Sinne des § 
2 SGB IX; Bewerbungen schwerbehinderter Menschen und ihnen gleichgestellte 
Menschen sind ausdrücklich erwünscht. Bitte fügen Sie in diesem Fall Ihren 
Unterlagen einen Nachweis über Ihre Schwerbehinderung oder Gleichstellung bei. 
Zudem wendet sich diese Ausschreibung ausdrücklich auch an Menschen mit einer 
Migrationsgeschichte. 

Das Polizeipräsidium Bielefeld fördert die berufliche Entwicklung von Frauen. Bewer-
bungen von Frauen sind daher ausdrücklich erwünscht. 

 

Sonstige Hinweise: 

Der Polizei Bielefeld ist es wichtig, einen höchstmöglichen Schutz Ihrer persönlichen 
Daten zu gewährleisten. Ihre Bewerbungsdaten werden selbstverständlich vertraulich 
behandelt. Alle persönlichen Daten werden ausschließlich von der Polizei Bielefeld 
verwendet. Es haben nur berechtigte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Polizeiprä-
sidiums Bielefeld Zugang zu Ihren Daten. Mit der Zusendung Ihrer Bewerbungsunter-
lagen erklären Sie sich einverstanden, dass Ihre Bewerbungsdaten bis zum vollstän-
digen Abschluss des Stellenbesetzungsverfahrens gespeichert werden. Danach 
werden Ihre Daten auf datenschutzrechtlich unbedenklichem Wege vernichtet. 


